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Teil I Begründung  

1 Grun dlagen  

1.1  Beschlüsse und Verfahren  

Der Rat der Stadt Rinteln hat in seiner Sitzung am 26.09.2019 den Aufstellungsbeschluss für 
die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 ĂGraf-Adolf-Straßeñ gem. Ä 2 Abs. 1 i.V.m. § 13 
a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung und den Beschluss zur frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 13 a BauGB gefasst.  

In seiner Sitzung am 11.12.2019 hat der Verwaltungsausschuss den Beschluss zur 
öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13 a BauGB gefasst. 

1.2  Entwicklung aus dem Flächen nutzungsplan  der Stadt Rinteln  

Der rechtswirksame Flächennutzungsplan der Stadt Rinteln stellt den von der 1. Änderung 
des Bebauungsplanes Nr. 12 betroffenen Bereich als Wohnbaufläche dar. Der bisher 
rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 12 entspricht mit dem darin festgesetzten 
Gewerbegebiet nicht den Zielvorstellungen des wirksamen Flächennutzungsplanes.  

Als zukünftig geplante und somit absehbar prägende Art der baulichen Nutzung stellt sich ein 
Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 BauNVO dar. Diese Art der baulichen Nutzung wird durch 
die Festsetzung der 1. Änderung des B-Planes Nr. 12 konkret isiert. Dem Entwicklungsgebot 
gem. § 8 Abs. 2 BauGB, wonach Bebauungspläne aus den Darstellungen des 
Flächennutzungsplanes zu entwickeln sind, wird somit entsprochen. 

Abb .: Auszug aus dem wirksamen Flächennutzungsplan der Stadt Rinteln  (Lage des Plangebietes mit 
Pfeil und einem Kreis gekennzeichnet) 
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1.3  Beschleunigte s Verfahren gem. § 13 a  BauGB 

Die 1. Änderung des Bebauungsplan Nr. 12 soll gem. § 13 a BauGB als Bebauungsplan der 
Innenentwicklung aufgestellt werden. Voraussetzung hierfür sind die nachfolgenden 
Kriterien, die im Einzelnen geprüft wurden:  

ü Anwendungsvoraussetzungen des § 13 a BauGB 

Maximale Grundfläche 

Der Bebauungsplan wird im Verfahren gem. § 13 a BauGB aufgestellt. Ein B-Plan der 
Innenentwicklung kann unter den nachfolgenden Voraussetzungen aufgestellt werden: 

(1) Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die Nachverdichtung oder 
andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Bebauungsplan der Inne nentwicklung) kann im 
beschleunigten Verfahren aufgestellt werden. Der Bebauungsplan darf im beschleunigten 
Verfahren nur aufgestellt werden, wenn i n ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 
2 der Baunutzungsverordnung oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt  

1. weniger als 20.000 Quadratmetern, wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in 
einem engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, 
mitzurechnen sind, oder 

2. 20.000 Quadratmetern bis weniger als 70.000 Quadratmetern, wenn auf Grund einer 
überschlägigen Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 dieses Gesetzes genannten 
Kriterien die Einschätzung erlangt wird, dass der Bebauungsplan voraussichtlich keine erheblichen 
Umweltauswirkungen hat, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 in der Abwägung zu berücksichtigen wären 
(Vorprüfung des Einzelfalls); die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren 
Aufgabenbereiche durch die Planung berührt werden können, sind an der Vorprü fung des 
Einzelfalls zu beteiligen. 

Wird in einem Bebauungsplan weder eine zulässige Grundfläche noch eine Größe der Grundfläche 
festgesetzt, ist bei Anwendung des Satzes 2 die Fläche maßgeblich, die bei Durchführung des 
Bebauungsplans voraussichtlich versiegelt wird. Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, 
wenn durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pf licht zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen. Das beschleunigte Verfahren ist 
auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für ein e Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 
Buchstabe b genannten Schutzgüter oder dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur 
Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. 

¶ Maximale Grundfläche 

Gem. § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB darf ein Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt werden, wenn in ihm eine zulässige Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 der 
Baunutzungsverordnung oder eine Größe der Grundfläche festgesetzt wird von insgesamt 
weniger als 20.000 m², wobei die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem 
engen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, 
mitzurechnen sind. 

Ermittlung der Grundfläche: 

WA-Gebiet x GRZ = 5.271 m² x 0 ,4 = 2. 108 m²  

Da die zulässige Grundfläche dieser 1. Änderung des B-Planes Nr. 12 mit rd. 2. 108 m² unter 
dem o.g. Schwellenwert liegt und in unmittelbarer räumlicher Umgebung keine weiteren 
Bebauungspläne aufgestellt werden, die mit diesem im räumlichen und funkti onalen 
Zusammenhang stehen, werden die Voraussetzungen des § 13 a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB 
in Bezug auf die Anwendung des Bebauungsplanes der Innenentwicklung erfüllt.  
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¶ Förderung der Innenentwicklung 

Der räumliche Geltungsbereich der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 erstreckt sich 
auf siedlungsstrukturell und gewerblich geprägte Flächen nördlich der Dauestraße und 
westlich der Graf-Adolf-Straße, deren Nutzung aufgegeben wurde. Die Fläche des 
Plangebietes wird bisher durch den Bebauungsplan Nr. 12 planungsrechtlich als Baufläche 
(Gewerbegebiet und Reines Wohngebiet) gesichert. 

Die im Plangebiet gelegenen Gewerbeflächen sind mit Lagerhallen und Werkstattgebäuden 
eines ehemaligen Zimmerei-Betriebes bebaut. Die südlich gelegene WA-Fläche ist mit einem 
Wohnhaus / Bürogebäude bebaut. Die Wiedernutzbarmachung der von der Aufgabe des 
Betriebes betroffenen Flächen stellt eine städtebaulich logische Konsequenz der 
Innenentwicklung dar. Für andere Arten der ba ulichen Nutzung (z.B. Gewerbe und Handel) 
stehen in den ausgewiesenen Gewerbegebieten der Stadt Rinteln ausreichend Flächen zur 
Verfügung, die für eine gewerbliche Nutzung beansprucht werden können. Darüber hinaus 
ist die gewerbliche Nutzung an diesem Standort aufgrund der umgebenden 
Wohnsiedlungsbereiche (Reines Wohngebiet im nördlichen Anschluss) hinsichtlich der 
Immissionssituation bereits stark eingeschränkt, sodass eine sinnvolle gewerbliche Nutzung 
nicht oder nur in einem stark eingeschränkten Gewerbegebiet möglich wäre. Unter diesen 
Voraussetzungen stellt die gewerbliche Nutzung keine städtebaulich erstrebenswerte 
Nutzung dar.  

Die Flächen können hinsichtlich des baulichen Zusammenhanges zweifelsfrei dem 
Siedlungszusammenhang zugeordnet werden. Die Umgebung des Plangebietes wird durch 
die umgebenden Wohnsiedlungsbereiche geprägt, die sich beidseits der Graf-Adolf-Straße, 
Kurhessenweg, Landgrafenstraße, Die Drift und Fürst-Ernst-Straße darstellen. 

Mit der 1. Änderung des B-Planes sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die 
Realisierung von zentrumsnah gelegenem Wohnraum im Sinne einer städtebaulich sinnvollen 
Nachnutzung (Wiedernutzbarmachung) für diese Flächen geschaffen werden. Mit der 
Änderung soll ferner die Innenentwicklung von Siedlungsbereichen durch eine dem 
städtebaulichen Umfeld angemessene Nachverdichtung gefördert werden. Unter 
Berücksichtigung des demographischen Wandels und den damit verbundenen Anforderungen 
an die Bereitstellung von zentrumsnah gelegenem und barrierefreiem Wohnraum ist es ein 
städtebauliches Ziel der allgemeinen Stadtentwicklung Rintelns, dass die Belange der älter 
werdenden Bevölkerung auch vor dem Hintergrund zentrumsnah gelegener und 
altersgerechter Wohnflächen beachtet werden. Um diese Bedarfslage hinreichend zu 
berücksichtigen, sollen die individuellen Wohnbedürfnisse der älteren Bevölkerungsgruppen, 
auch im Sinne der Betreuung und Pflege berücksichtigt werden.  

Durch die ehemalige gewerbliche Nutzung und die enge Einbindung des Plangebietes in den 
Kernbereich der Stadt, erstreckt sich diese Bauleitplanung auf Flächen, für die eine 
siedlungsstrukturelle Folgenutzung regelmäßig absehbar war. Durch die Mobilisierung zuvor 
bereits bebauter und im Siedlungszusammenhang gelegener sowie erschlossener 
Grundstücksflächen kann die Deckung des Baulandbedarfs auf die Flächen des zentralen 
Siedlungszusammenhanges bezogen und auf die Inanspruchnahme von bisher unbebauten 
Flächen im Außenbereich zum Zwecke der Deckung des Baulandbedarfes verzichtet werden. 
Der Bodenschutzklausel, wonach mit Grund und Boden sparsam und schonend umzugehen 
ist, kann daher entsprochen werden (gem. § 1a Abs. 2 BauGB). 

¶ Absehen von der Umweltprüfung 

Im beschleunigten Verfahren gelten gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB die Vorschriften des 
vereinfachten Verfahrens nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 entsprechend. Es wird darauf 
hingewiesen, dass gem. § 13 Abs. 3 BauGB von der Durchführung einer Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB, von dem Umweltbericht nach § 2 a BauGB und von der Angabe nach § 3 
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Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten umweltbezogener Information en verfügbar sind, sowie 
von der zusammenfassenden Erklärung nach § 10 Abs. 4 BauGB abgesehen wird. Eine 
Überwachung der Umweltauswirkungen gem. § 4 c BauGB ist gem. § 13 Abs. 3 BauGB nicht 
vorgesehen. Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist nicht erforderl ich. 

Auf die Umweltprüfung wird in diesem Fall verzichtet, da es sich hierbei um einen 
Planbereich handelt, der bereits überwiegend bebaut ist und in dem bislang unbebauten 
Bereich auf der Grundlage der Festsetzungen des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 
12 baulich hätte beansprucht werden können.  

Im beschleunigten Verfahren gelten in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 Eingriffe, die 
auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans zu erwarten sind, als im Sinne des § 1 a Abs. 
3 Satz 5 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. Der Gesetzgeber geht 
davon aus, dass die Innenentwicklung auf Flächen stattfindet, die durch die bestehende 
Nutzung und die umgebende Siedlungsstruktur bereits eine bauliche Folgenutzung erkennen 
lassen bzw. das betroffene Umfeld vom Siedlungszusammenhang deutlich geprägt wird. Es 
wird daher auf der Grundlage des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes weiterhin davon 
ausgegangen, dass auf diesen Flächen ein Eingriff in Boden, Natur und Landschaft bereits 
zulässig war. Es wird daher auf der Grundlage des für diesen Planbereich bisher vorliegenden 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes Nr. 12 davon ausgegangen, dass diese Aufstellung der 
1. Änderung des B-Planes und das damit verbundene städtebauliche Konzept mit der 
Förderung der Innenentwickl ung von Siedlungsbereichen vereinbar ist, so dass die 
Aufstellung der 1. Änderung des B-Planes gem. § 13 a BauGB erfolgen soll. 

Es ergeben sich auch aus der örtlich prägenden Nutzung keine Anhaltspunkte dafür, dass 
umweltrelevante Aspekte, die einer Umweltprüfung bedürfen, im Rahmen dieser 
Bauleitplanung zu berücksichtigen sind. Es wird bei den Bebauungsplänen der 
Innenentwicklung - insbesondere in den Fällen des § 13 a Abs. 2 Nr. 1 BauGB (die 
Grundfläche überschreitet die 20.000 m² nicht) - davon ausgegangen, dass die bauliche 
Inanspruchnahme keine erheblich nachteiligen Umwelteinwirkungen hat, die über die bereits 
bestehende bauliche Nutzung oder siedlungsstrukturelle Prägung der betroffenen Flächen 
hinausgehen.  

Die sich aus dem Gebiet heraus aufdrängenden umweltrelevanten Aspekte werden einer 
fachgutachterlichen Prüfung zugeführt und entsprechend mit Blick auf deren 
Berücksichtigung im Bebauungsplan beurteilt. Hiervon sind die Belange des Artenschutzes, 
Immissionsschutzes (Lärm und Geruch sowie Störfallverordnung) und die 
Verkehrsentwicklung betroffen. Im Wesentlichen werden aus der Umweltprüfung die 
Schutzgüter Mensch, Tiere und Pflanzen, Boden und Fläche sowie Wasser, Klima und Luft 
entsprechend berücksichtigt.  

Innerhalb des räumlichen Geltungsbereiches befindet sich ein nach § 30 BNatSchG 
geschütztes Biotop, welches im Rahmen der Folgenutzung der im Plangebiet befindlichen 
Flächen überplant wird. Der hierfür erforderliche Antrag auf Befreiung von den Regelungen 
des Naturschutzgesetzes wird bei der Unteren Naturschutzbehörde gestellt. Der Verlust des 
Biotopes wird an anderer Stelle in unmittelbarer Umgebung zum Plangebiet durch Anlage 
eines Stillgewässerbiotopes ausgeglichen. Ferner erfolgte durch die Abia ï 
Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR, Neustadt, eine faunistische 
Untersuchung1. Im Rahmen dieser faunistischen Untersuchung erfolgte eine Erfassung des 
vorhandenen Bestands von Brutvögeln, Fledermäusen, Reptilien und Amphibien im Frühjahr 
bis Herbst 2019. Die in der artenschutzfachlichen Untersuchung der Abia GbR getroffenen 
artenschutzrechtlichen Empfehlungen zu Vermeidungs- und Ausgleichsmaßnahmen wurden 

 

1 Abia ï Arbeitsgemeinschaft Biotop- und Artenschutz GbR, ĂFaunistische Untersuchungen im Rahmen der Änderung des B-
Plans für den Bereich ĂDaue- und Graf-Adolf-StraÇeñ in Rinteln, Landkreis Schaumburgñ, Neustadt, 07.11.2019 
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nach vorheriger Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises 
Schaumburg in den Festsetzungen und Hinweisen zum Bebauungsplan entsprechend 
berücksichtigt.  

Ein erheblicher Konflikt mit den Belangen von Boden, Natur und Landschaft sowie dem 
Artenschutz ist unter Berücksichtigung der auf der Grundlage der artenschutzrechtlichen 
Untersuchung getroffenen Empfehlungen für Maßnahmen zum Artenschutz nicht ableitbar.  

Die Aspekte der Störfallverordnung wurden durch ein qualifiziertes Ing. -Büro in Form eines 
Verträglichkeitsnachweises dargelegt.  

In Bezug auf die Berücksichtigung der Verkehrs- und Verkehrslärmsituation sowie die 
Beurteilung der von dem landwirtschaftlichen Betrieb ausgehenden Geruchsemissionen 
wurde oben bereits auf die ausgearbeiteten Gutachten hingewiesen, auf die im weiteren 
Verlauf der Begründung eingegangen wird.  

¶ Keine UVP-Pflicht 

Durch die vorliegende Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes wird keine 
Zulässigkeit eines UVP-pflichtigen Vorhabens begründet. Die in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b 
BauGB genannten Schutzgüter (vgl. FFH- und Vogelschutzrichtlinie) werden nicht 
beeinträchtigt.   

¶ Keine Auswirkungen nach BImSchG 

Es bestehen zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Planaufstellung keine Anhaltspunkte dafür, 
dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von 
schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG zu beachten sind.  

¶ Fazit  

Für die Aufstellung eines Bebauungsplanes der Innenentwicklung gem. § 13 a Abs. 2 Nr. 1 
BauGB sind die planungsrechtlichen Voraussetzungen daher erfüllt, so dass von diesem 
Instrument Gebrauch gemacht wird.  

1.4  Gesetze und Verordnungen  

Diese Bebauungsplanänderung wird auf der Grundlage der folgenden Gesetze und 
Verordnungen erstellt:  

¶ Baugesetzbuch (BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634).  

¶ Baunutzungsverordnung (BauNVO)  

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786). 

¶ Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes 
(Planzeichenverordnung ï PlanZV)  

in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I S. 58), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 04. Mai 2017 (BGBI. I S. 1057).  

¶ Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)  

in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), 
zuletzt geändert durch Artik el 2 des Gesetzes vom 24. Oktober 2019 (Nds. GVBl. S. 
309). 
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¶ Niedersächsische Bauordnung (NBauO)  

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. April 2012 (Nds. GVBl. S. 46), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Mai 2019 (Nds. GVBl. S. 88). 

2 Planungsrelevante Rahmenbedingu ngen  

Die Bauleitpläne sind gem. § 1 Abs. 4 BauGB den Zielen der Raumordnung und 
Landesplanung anzupassen. Gem. § 1 Abs. 5 BauGB sollen die Bauleitpläne eine nachhaltige 
städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende, sozialgerechte 
Bodennutzung gewährleisten und dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu sichern 
und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln. 

2.1  Landes -Raumordnungsprogramm 2017  (LROP)  

Das LROP weist Rinteln als Mittelzentrum aus. Die B 238 ist als Vorranggebiet 
Hauptverkehrsstraße gekennzeichnet. Rinteln wird in Ost-West-Richtung von einem 
Vorranggebiet Haupteisenbahnstrecke sowie in Nord-Süd-Richtung von einer sonstigen 
Eisenbahnstrecke durchlaufen. Die Weser ist als Vorranggebiet Schifffahrt mit begleitendem 
linienförmigen Biotopverbund gekennzeichnet. Im Nordosten befindet sich ein Vorranggebiet 
Trinkwassergewinnung, das durch die vorliegende Planung jedoch nicht berührt wird.  

Grundsätzlich werden in Bezug auf die Siedlungsentwicklung und die Ausweisung von 
Wohnbauflächen im LROP die folgenden Ziele und Grundsätze formuliert: 

¶ Gemäß dem LROP Abschnitt 1.1 Ziffer 03 sind die Auswirkungen des demographischen 
Wandels, die weitere Entwicklung der Bevölkerungsstruktur und d ie räumliche 
Bevölkerungsverteilung bei allen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen.  

¶ Darüber hinaus werden grundsätzliche regionalplanerisch relevante Hinweise und 
Grundsätze für die Beanspruchung von Siedlungs- und Freiräumen getroffen. Danach 
sollen in der Siedlungsstruktur gewachsene, das Orts- und Landschaftsbild, die 
Lebensweise und Identität der Bevölkerung prägende Strukturen sowie siedlungsnahe 
Freiräume erhalten und unter Berücksichtigung der städtebaulichen Erfordernisse 
weiterentwickelt werden (LROP 2.1.01). Ferner sollen Siedlungsstrukturen gesichert 
und entwickelt werden, in denen die Ausstattung mit und die Erreichbarkeit von 
Einrichtungen der Daseinsvorsorge für alle Bevölkerungsgruppen gewährleistet 
werden; sie sollen in das öffentliche Personennahverkehrsnetz eingebunden werden. 
(LROP 2.1.02). 

¶ Gemäß Abschnitt 2.1.04 soll die Festlegung von Gebieten für Wohn- und Arbeitsstätten 
flächensparend an einer nachhaltigen Siedlungsentwicklung unter Berücksichtigung des 
demographischen Wandels sowie der Infrastrukturfolgeko sten ausgerichtet werden. 
Dabei soll die Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstätten vorrangig auf die zentralen 
Orte und vorhandenen Siedlungsgebiete mit ausreichender Infrastruktur konzentriert 
werden (LROP 2.1.05). Planungen und Maßnahmen der Innenentwicklung sollen 
Vorrang vor Planungen und Maßnahmen der Außenentwicklung haben (LROP 2.1.06 
Satz 1). 

¶ Gemäß Nr. 2.2 05 LROP sind in den zentralen Orten Art und Umfang der 
zentralörtlichen Einrichtungen und Angebote an der Nachfrage der zu versorgenden 
Bevölkerung und der Wirtschaft im Verflechtungsbereich auszurichten. Die 
Leistungsfähigkeit der Zentralen Orte ist der jeweiligen Festlegung entsprechend zu 
sichern und zu entwickeln. 
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¶ Gemäß 2.3.01, 2.2.01 und 2.2.02 LROP sollen zur Herstellung dauerhaft gleichwertig er 
Lebensverhältnisse die Angebote der Daseinsvorsorge und die Versorgungsstrukturen 
in allen Teilräumen in ausreichendem Umfang und in ausreichender Qualität gesichert 
und entwickelt werden. Die Angebote sollen unter Berücksichtigung der besonderen 
Anforderungen von jungen Familien und der Mobilität der unters chiedlichen 
Bevölkerungsgruppen sowie der sich abzeichnenden Veränderungen in der 
Bevölkerungsentwicklung, der Alters- und der Haushaltsstruktur bedarfsgerecht in allen 
Teilräumen gesichert und entwickelt werden. Sie sollen auch im Hinblick auf eine 
nachhaltige Entwicklung einander räumlich zweckmäßig zugeordnet werden und den 
spezifischen Mobilitäts- und Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung Rechnung tragen. 
Ferner sollen alle Gemeinden für ihre Bevölkerung ein zeitgemäßes Angebot an 
Einrichtungen und Angeboten des allgemeinen täglichen Grundbedarfs bei 
angemessener Erreichbarkeit sichern und entwickeln. Hierbei soll der Maßstab der 
Sicherung und Angebotsverbesserung in der überörtlichen Daseinsvorsorge auf die 
gewachsenen Siedlungsstrukturen, die vorhandenen Bevölkerungs- und 
Wirtschaftsschwerpunkte und die vorhandenen Standortqualitäten ausgerichtet sein 
und ein tragfähiges Infrastrukturnetz bilden.  

¶ Gemäß 3.1.1.02 LROP ist die weitere Inanspruchnahme von Freiräumen für die 
Siedlungsentwicklung, den Ausbau von Verkehrswegen und sonstigen 
Infrastruktureinr ichtungen zu minimieren. Flächenbeanspruchende Maßnahmen sollen 
dem Grundsatz des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden entsprechen; dabei 
sollen Möglichkeiten der Innenentwi cklung und der Wiedernutzung brachgefallener 
Industrie-, Gewerbe- und Militärstandorte genutzt werd en (LROP 3.1.1.04 Satz 2). 

Fazit: 

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 trägt den v. g. Zielen und Grundsätzen der 
Landesplanung Rechnung. Diese Bauleitplanung erstreckt sich auf in der Vergangenheit 
bereits bebaute und bislang überwiegend gewerblich genutzte Flächen, die bereits in den 
Siedlungszusammenhang Rintelns eingebunden sind und für die Deckung des sich auf das 
Mittelzentrum Rinteln beziehenden Baulandbedarfs im Sinne einer Folgenutzung zur 
Verfügung stehen. 

Abb.: Auszug aus de m Landes -Raumordn ungsprogramm 20 17  (Lage des Plangebietes  durch Pfeil  
markiert)  
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2.2  Regionales Raumordnungs programm Landk reis Schaumburg 2003  
(RROP)  

Gemäß Regionalem Raumordnungsprogramm des Landkreises Schaumburg (RROP) wird der 
Stadt Rinteln entsprechend der Zuordnung im LROP die Funktion eines Mittelzentrums 
zugewiesen. Sie liegt verkehrsgünstig an den im RROP als Hauptverkehrsstraßen von 
überregionaler Bedeutung dargestellten B 238 und B 83. Gemäß dem RROP des Landkreises 
Schaumburg ist Rinteln als Standort mit de n Schwerpunktaufgaben ĂSicherung und 
Entwicklung von Wohn- und Arbeitsstªttenñ und als Standort mit der besonderen 
Entwicklungsaufgabe ĂFremdenverkehrñ festgelegt. Die Bahnstrecke Bünde/Löhne ï 
Hameln/Hannover ist im RROP als Haupteisenbahnstrecke und die nördlich verlaufende 
Autobahn A 2 Dortmund-Hannover als Autobahn dargestellt. 

Nördlich der Stadt Rinteln stellt das RROP das Wesergebirge bzw. den Kamm des 
Wesergebirges als Vorsorgegebiet für Natur und Landschaft, als Vorranggebiet für Natur und 
Landschaft und als Vorsorgegebiet für Forstwirtschaft dar. Ferner befinden sich nördlich von 
Rinteln Vorranggebiete für ruhige Erholung in Natur und Landschaft sowie regional 
bedeutsame Wanderwege mit der Zweckbestimmung Radfahren und Wandern. Weitere 
regional bedeutsame Wanderwege mit der Zweckbestimmung Radfahren befinden sich im 
Osten und Westen von Rinteln. Im Nordosten, Südosten und Südwesten schließen sich 
weitere Vorsorgegebiete für Natur und Landschaft sowie weitere Vorranggebiete für Natur 
und Landschaft im Nordosten, Osten, Südosten, Süden, Südwesten und Westen an die Stadt 
Rinteln an. Darüber hinaus schließen sich im Osten, Südosten und Westen Vorsorgegebiete 
für Erholung an.  

In Bezug auf die Rohstoffgewinnung stellt das RROP östlich und westlich von Rinteln 
angrenzend zur Weser Vorranggebiete für Rohstoffgewinnung Kies und Kiessand sowohl für 
eine kurzfristige I nanspruchnahme als auch für eine langfristige Inanspruchnahme dar. Die 
Weser selbst wird im RROP als schiffbarer Fluss mit einer Tragfähigkeit von 1.000 
dargestellt.  

Im Osten von Rinteln, nördlich an die Weser angrenzend, befindet sich ein Hafen sowie 
südlich der Ortschaft Engern ein Umschlagplatz und im Westen von Rinteln, östlich des 
Doktorsees, ein im RROP dargestellter Sportboothafen. Der Doktorsee wird darüber hinaus 
im RROP als regional bedeutsamer Erholungsschwerpunkt dargestellt.  

Dem Plangebiet selbst grenzen Flächen zur Sicherung des Hochwasserabflusses an, die sich 
nördlich entlang des Siedlungsrandes fortsetzen. Der Hochwasserschutz ist vorrangig durch 
eine Verbesserung der natürlichen Hochwasserrückhaltung sowie gezielte 
Wasserrückhaltemaßnahmen und nur in unvermeidbaren Ausnahmefällen durch den Ausbau 
der Gewässer zu gewährleisten. Bei der Entwicklung von Siedlungen, Nutz- und 
Verkehrsflächen oder Wasserführungen und anderen Eingriffen wie Aufschüttungen oder 
Abgrabungen sind Einschränkungen des schadlosen Hochwasserabflusses oder die 
Gefährdung von Gütern durch Hochwasser (unabhängig von den zur Zeit gesetzlich 
festgestellten Überschwemmungsgebieten) entsprechend dem Stand der 
wasserwirtschaftlichen Erkenntnisse grundsätzlich zu vermeiden (RROP D 3.9.3.01/02).  

Innerhalb des Plangebietes werden Maßnahmen zum Hochwasserschutz in Form der 
Kompensation des durch die zusätzliche Bebauung entstehenden Verlustes des 
Retentionsraumes der Weser berücksichtigt. Insofern wird den Anforderungen des RROPs 
zur Sicherung der Flächen für den Hochwasserabfluss entsprochen. 

Ebenfalls westlich angrenzend beginnt ein Vorsorgegebiet für Landwirtschaft auf Grund 
hohen, natürlichen, standortgebundenen landwirtschaftlichen Ertragspotenzials, das durch 
das Plangebiet jedoch nicht berührt wird. Die  im Plangebiet gelegenen Flächen weisen 
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bereits eine bauliche Nutzung auf, sodass diese keiner aktiven landwirtschaftlichen Nutzung 
unterliegen und die Flächen somit auch nicht der Landwirtschaft entzogen werden. 

Die Siedlungstätigkeit ist gemäß § 2 Abs. 2 Ziffer 2 des Raumordnungsgesetzes des Bundes 
(ROG) grundsätzlich räumlich zu konzentrieren und vorrangig auf die vorhandenen 
Siedlungen mit ausreichender Infrastruktur und auf die Zentralen Orte auszurichten. Gemäß 
dem Landes-Raumordnungsprogramm Niedersachsen 2017 (LROP) soll die Entwicklung von 
Wohn- und Arbeitsstätten vorrangig auf die Zentralen Orte und vor handenen 
Siedlungsgebiete mit ausreichender Infrastruktur konzentriert werden (vgl. LROP Abschnitt 
2.1 Ziffer 05).  

Fazit: 

Mit der hier in Rede stehenden städtebaulichen Innenentwicklung des Mittelzentrums Rinteln 
dienenden Planung wird den im Abschnitt D 1.5.02 des RROP enthaltenen Zielsetzungen zur 
Siedlungsentwicklung grundsätzlich entsprochen, wonach einer Zersiedlung der Landschaft 
entgegenzuwirken ist, Freiräume nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für Bebauung 
jeglicher Art in Anspruch zu nehmen sind sowie vorrangig vorhandene Baulücken 
geschlossen und Ortsrandlagen abgerundet werden sollen. 

Ferner wird diese besonders an den Wohnbedürfnissen älterer Einwohner orientierte Planung 
dem Grundsatz der Raumordnung gerecht, wonach die Auswirkungen des demographischen 
Wandels, die weitere Entwicklung der Bevölkerungsstruktur und die räumliche 
Bevölkerungsverteilung bei allen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen sind (vgl. 
LROP 2008, Abschnitt 1.1 Ziffer 03). 

Mit der im Geltungsbereich des Bebauungsplanes geplanten Wohngebietsentwicklung wird 
den Zielsetzungen des Regionalen Raumordnungsprogramms 2003 des Landkreises 
Schaumburg (RROP) zu den Freiräumen grundsätzlich Rechnung getragen, wonach weitere 
Freiräume nur in dem unbedingt notwendigen Umfang für Bebauung jeglicher Art in 
Anspruch zu nehmen sowie vorrangig vorhandene Baulücken zu schließen und Ortsrandlagen 
abzurunden sind (vgl. RROP, Abschnitt D 1.5.02).  

Abb.: Auszug  aus dem Regionalen Raumordnun gsp rogramm 20 03  (Lage des Plangebietes durch 
Pfeil  markiert)  
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2.3  Belange der Bundeswehr  

Das Plangebiet liegt innerhalb des Zuständigkeitsbereiches für militärische Flugplätze gem. § 
18a Luftverkehrsgesetz sowie einem Hubschraubertiefflugkorridor . Ferner befindet sich das 
Plangebiet im Interessengebiet militärischer Funk. 

Die Bundeswehr hat keine Bedenken bzw. keine Einwände, solange bauliche Anlagen - 
einschl. untergeordneter Gebäudeteile - eine Höhe von 30 m über Grund - nicht 
überschreiten. Sollte diese Höhe bei einer späteren Bebauung überschritten werden, sind der 
Bundeswehr in jedem Einzelfall die Planungsunterlagen - vor Erteilung einer 
Baugenehmigung - zur Prüfung zuzuleiten. 

Es wird darauf hingewiesen, dass Beschwerden und Ersatzansprüche, die sich auf die vom 
Flugplatz/Flugbetrieb ausgehenden Emissionen wie Fluglärm etc. beziehen, nicht anerkannt 
werden. 

3 Aufga ben des Bebauungsplanes  

Der Bebauungsplan soll als verbindlicher Bauleitplan die bauplanungsrechtlichen 
Voraussetzungen schaffen, damit die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in 
seinem Geltungsbereich im Sinne einer geordneten städtebaulichen Entwicklung erfolgt.  

Dabei sollen die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander und untereinander gerecht 
abgewogen werden. Der Bebauungsplan ist darüber hinaus auch Grundlage für weitere 
Maßnahmen zur Sicherung und Durchführung der Planungen nach den Vorschriften des 
Baugesetzbuches. 

4 Städtebauliches Konzept  

4.1  Räumlicher Geltungsbereich  

Der räumliche Geltungsbereich des B-Planes Nr. 12 ĂGraf-Adolf-Straßeñ, 1. Änderung, 
umfasst eine Gesamtfläche von rd. 5.818 m²  und wird wie folgt begrenzt : 

Im Norden: durch die südliche Grenze der Wegeparzelle Flst. 48/34, 

im Westen: durch die östliche Grenze des Flst. 48/6 

im Süden: durch die nördliche Grenze der Straßenparzelle 79/5 (Dauestraße), in 
Verlängerung dieser Grenze die Flst. 74/4 und 40/6 (Graf-Adolf-Straße) 
querend bis auf die westliche Grenze des Flst. 40/9 verlaufend, 

im Osten: durch die westlichen Grenzen der Flst. 40/9, 43/10, 43/9, 43/3 und 46/5 . 

Die genaue Abgrenzung des räumlichen Geltungsbereichs geht aus der Planzeichnung im 
Maßstab 1:1.000 hervor.  

4.2  Zustand des Plangebietes  

4.2.1  Die Umgebung des Plangebietes  

Das Plangebiet liegt am westlichen Siedlungsrand der Kernstadt Rinteln und wird im Süden 
durch die Dauestraße sowie im Osten durch die Graf-Adolf-Straße begrenzt. 

Östlich befindet sich in einer Entfernung von ca. 700 m die Innenstadt mit Einrichtungen, die 
der allgemeinen, täglichen Versorgung der Bevölkerung dienen (Einzelhandelsbetriebe), die 
Verwaltung der Stadt Rinteln (Rathaus, 400 m) sowie weitere zentrale 
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Versorgungseinrichtungen. Im Norden und Osten wird der Planbereich von den unmittelbar 
angrenzenden Wohnsiedlungsbereichen begrenzt. Die angrenzende Wohnbebauung stellt 
sich nicht konsequent gleichförmig dar, sodass in den Siedlungsbereichen östlich und 
westlich der Graf-Adolf-Straße überwiegend eingeschossige Gebäude mit Höhen zwischen 9 
und 12,5 m vorhanden sind. Entlang der Dauestraße im westlichen und südöstlichen Verlauf 
sind höhere Gebäude von mehr als 12,5 m vorhanden. Es handelt sich allgemein um ein- bis 
zweigeschossige Gebäude mit Dachneigungen bis zu 45 Grad. 

Im Westen schließt sich eine landwirtschaftliche Nutzfläche (Weide) an. In einer Entfernu ng 
von rd. 150 m westlich des Plangebietes befindet sich eine noch aktiv bewirtschaftete 
landwirtschaftliche Hofstelle einschl. zugehöriger Biogasanlage (rd. 260 m Abstand). Diese 
wurden im Rahmen der Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes gutachterlich 
untersucht. Die Ergebnisse sind im Kapitel ĂImmissionsschutzñ ausführlich dargelegt. 

4.2.2  Das Plangebiet  

Die im Plangebiet gelegenen Flächen werden derzeit überwiegend durch die Gebäude und 
Hofflächen des ansässigen Handwerksbetriebes (Zimmerei) geprägt. Die baulichen Anlagen 
orientieren sich dabei zu den jeweiligen äußeren Grundstücksgrenzen, sodass sich im 
zentralen Bereich des Grundstückes eine hofartige Situation darstellt. Die Zufahrt erfolgt von 
der Dauestraße im Süden. Das Betriebsgelände wird durch Gehölzbestände sowie einen 
Holzzaun eingefasst. Im Nordwesten befindet sich ein Stillgewässer (Teich), das sich 
zwischenzeitlich als Biotop nach § 30 BNatSchG entwickelt hat . 

Die südwestlichen Flächen des Plangebietes werden durch ein größeres Wohngebäude 
geprägt, das dem o.g. Handwerksbetrieb zuzuordnen ist und ebenfalls von der Dauestraße 
aus erschlossen wird. Die zugehörigen Freiflächen stellen sich als Hausgarten dar, der 
randlich durch Heckenpflanzungen eingefasst ist.  

Die im Plangebiet und dessen Umgebung bestehenden Nutzungsstrukturen sind der 
nachfolgenden Abbildung zu entnehmen. 

Auf die für den Planbereich bisher geltende planungsrechtliche Situation wird im 
nachfolgenden Kapitel eingegangen.  
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Abb.: Räumliche Lage und Nu tzungsstrukturen im Plang ebietsumfeld, Kartengrundlage AK 5 , M 

1:5.000, © 2018 LGLN, RD Hameln -Hannover , Katasteramt Rinte ln  

 

4.2.3  Bestehende rechtsverbindliche Bebauungspläne  

Für den Planbereich liegt der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 12 vor, der für d en 
Bereich der 1. Änderung ein Gewerbegebiet (GE) gem. § 8 BauNVO mit einer GRZ von 0,8 
und eine eingeschossige Bauweise festsetzt. Im südwestlichen Bereich ist ein Reines 
Wohngebiet (WR) gem. § 3 BauNVO mit einer GRZ von 0,4 und einer zweigeschossigen 
Bauweise festgesetzt. Diese Festsetzungskombination bereitet nach heutiger 
planungsrechtlicher Beurteilungslage bereits einen Immissionskonflikt vor. Die historisch mit 
dem Handwerksbetrieb entstandene Nutzungskombination konnte bisher nur in dem 
räumlichen und funktionalen Zusammenhang des Betriebes selbst stattfinden. Eine nicht 
mehr mit der Wohnnutzung verbundene gewerbliche Nutzung würde nicht oder nur im 
Rahmen eines stark eingeschränkten Gewerbegebietes möglich sein, was aus städtebaulicher 
Sicht an diesem Standort nicht wünschenswert ist. Aus diesem Grund stellt sich aufgrund der 
Betriebsaufgabe unter Beachtung des bisher festgesetzten Reinen Wohngebietes ein 
grundsätzliches Planungsbedürfnis dar.  

Diese und weitere zeichnerische Festsetzungen sind der nachfolgenden Abbildung des 
Bebauungsplanes Nr. 12 zu entnehmen. Der im Bebauungsplan Nr. 12 dargestellte Teich 
stellt sich zum aktuellen Zeitpunkt als gemäß § 30 BNatSchG geschütztes Biotop dar. 
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Abb.: Au szug aus dem rechtsverbindli chen Bebauungsplan Nr. 12  ĂGraf-Adolf -StraÇeñ 

 

4.3  Allgemeine Ziele und Zweck e der Planung  

Die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 ĂGraf-Adolf-Straßeñ dient der Schaffung der 
planungsrechtlichen Voraussetzungen zur Deckung des sich auf den Kernbereich Rintelns 
beziehenden Wohnbedarfs. Innerhalb des Plangebietes sollen unterschiedliche 
Wohnbedürfnisse realisiert werden, die insbesondere die individuellen Wohnbedürfnisse der 
älter werdenden Bevölkerungsgruppen berücksichtigen. Diese Wohnformen bedingen, dass 
auch besondere Wohnformen und Bauweisen zugelassen werden sollen, die den Aspekt der 
Altenpflege und des Seniorenwohnens mit entsprechender Barrierefreiheit und der 
Beanspruchung von individuellen Serviceleistungen ermöglichen. Diese Wohnformen, die als 
Seniorenwohn- und -pflegeheim beabsichtigt sind, sind hinsichtlich der Hauptnutzung dem 
Wohnen zuzuordnen und erfordern aufgrund der flächenhafteren Bauformen auch eine 
abweichende Bauweise, die in diesem Fall eine Gebäudelänge von mehr als 50 m ermöglicht.   

Zu diesem Zweck wird neben der v.g. abweichenden Bauweise ein Allgemeines Wohngebiet 
gem. § 4 BauNVO festgesetzt. 

Die im Plangebiet befindlichen Flächen bieten für die Stadt Rinteln aufgrund der 
aufgegebenen gewerblichen Nutzung sowie der Nähe zum zentralen Versorgungsbereich im 
Sinne der Förderung der Innenentwicklung der Stadt eine städtebauliche 
Entwicklungschance. Über die unmittelbar angrenzend verlaufende Graf-Adolf-Straße mit 
Anbindung an die Dauestraße und West-Contrescarpe sind die hier betroffenen Teilflächen 
gut an die im Kernbereich der Stadt befindlichen Versorgungseinrichtungen, wie z.B. diverse 
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Einzelhandels- und Dienstleistungsbetriebe, insbesondere der medizinischen Einrichtungen, 
angebunden. Die im Versorgungskern gelegenen Einrichtungen des allgemeinen täglichen 
Bedarfs sind somit über kurze Wege erreichbar. 

Insgesamt sollen die bisher von dem gewerblichen Betrieb (Zimmerei) eingenommenen 
Flächen in Anlehnung an die dort angrenzenden Wohnsiedlungsbereiche für die 
Wohnnutzung geordnet und dabei eine maßvolle bauliche Dichte erzielt werden, die sowohl 
den nachbarlichen Belangen als auch den Belangen der ausreichenden Bereitstellung von 
Wohnraum zur Deckung des v.g. besonderen Wohnbedarfs Rechnung tragen werden. Auf 
Grund der Zentralität der Fläche stellt sich als konkrete bauliche Folgenutzung auch die 
Berücksichtigung der besonderen Wohnbedürfnisse älterer Bewohner dar, die aufgrund ihrer 
zum Teil eingeschränkten Mobilität auf zentrale Wohnstandorte angewiesen sind. Die 
Nutzung Wohnen lässt auf eine Situationsveränderung im Gebiet, nicht aber auf  einen 
Nutzungskonflikt zu den angrenzenden Wohnnutzungen schließen. 

Die im Plangebiet gelegenen Flächen bieten ausreichend Raum für die Realisierung einer 
seniorengerechten Wohnanlage, welche die Optionen des barrierefreien und selbstständigen 
Wohnens mit den besonderen Wohnformen des betreuten Wohnens kombiniert. Durch die 
Festsetzung der Begrenzung der Höhe der baulichen Anlagen soll eine städtebauliche 
Integration der hinzukommenden baulichen Anlagen in den nördlich und östlich 
angrenzenden Siedlungszusammenhang gewährleistet werden. 

Bei der geplanten Neuordnung in Form der Folgenutzung zuvor gewerblich genutzter 
Grundstücksflächen und der damit verbundenen Deckung des sich auf den Kernbereich 
Rintelns beziehenden Wohnbedarfs sind die heutigen Anforderungen an die städtebauliche 
Entwicklung einer Stadt zu beachten. Hierbei kommt der Förderung der Innenentwickl ung 
und der o.g. Deckung der unterschiedlichen Wohnbedarfe eine besondere Bedeutung zu, da 
auf die Inanspruchnahme von bisher im Außenbereich gelegenen und unbebauten 
Grundstücksflächen zunächst verzichtet werden soll.  

Die bisher planungsrechtlich zulässige gewerbliche Nutzung wird daher aufgegeben, sodass 
die sich aus dem rechtsverbindlichen Bebauungsplan dem Grunde nach mögliche 
Immissionssituation ĂGewerbeñ mit Blick auf die benachbarten Wohnsiedlungsbereiche 
zukünftig verbessern wird.   

Durch die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 werden keine Nutzungen vorbereitet, die 
das unmittelbare und weitere städtebauliche Umfeld im Sinne eines Nutzungskonfliktes 
erheblich beeinträchtigen werden. Es ist vielmehr so, dass durch die 1. Änderung des 
Bebauungsplanes auf die in der Umgebung des Plangebietes bereits vorhandenen 
Wohnsiedlungsbereiche Rücksicht genommen wird, da nach Aufgabe des bisher im Gebiet 
vorhandenen Handwerksbetriebes auf die Fortsetzung der gewerblichen Nutzung verzichtet 
wird.  

Die Aspekte des Immissionsschutzes in Folge der landwirtschaftlichen Nutzung eines 
Tierhaltungsbetriebes (rd. 150 m Entfernung) und  einer Biogasanlage in rd. 260 m 
Entfernung werden im Rahmen einer zur Aufstellung dieser 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 12 ausgearbeiteten ĂGutachtlichen Stellungnahme zu den 
Geruchsemissionen und -immissionen im Rahmen der Umnutzung eine Gewerbegrundstückes 
in ein Baugrundstück in Rintelnñ (TÜV NORD ï UMWELTSCHUTZ GMBH & CO. KG, 2017) 
berücksichtigt.  

Die zu beachtenden Belange des Hochwasserschutzes wurden in einer ĂBewertung der 
Hochwassersituation für das Grundstück Dauestraße 5 in Rintelnñ durch das Büro SÖNNICHSEN 

& PARTNER (2019) beurteilt.  Ausreichende Retentionsflächen werden im Bebauungsplan 
berücksichtigt. 
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Um eine hinreichende Integration der hinzutretenden baulichen Anlagen in  den 
Siedlungszusammenhang sicherzustellen, werden Festsetzungen zur Begrenzung der Höhe 
der baulichen Anlagen, zur Begrenzung der Bebauungsdichte und zur Durchgrünung des 
Plangebietes Gegenstand des Bebauungsplanes. Hierdurch kann dem Grundsatz der 
Förderung der Entwicklung von Siedlungsbereichen und der Integration h inzutretender 
baulicher Anlagen in einen bereits geprägten Wohnsiedlungsbereich Rechnung getragen 
werden.  

Das im Plangebiet anfallende Oberflächenwasser kann über den bestehenden Anschluss an 
das lokal vorhandene Kanalnetz abgeleitet werden, ist jedoch nach Möglichkeit auf den 
Grundstücksflächen zur Versickerung zu bringen. Gegenüber der bisherigen Ableitung des 
Oberflächenwassers wird durch die städtebauliche Neuordnung kein erheblich 
darüberhinausgehender Beitrag zur Erhöhung der Abflussspende geleistet, da der zulässige 
Grad der Versiegelung im WA-Gebiet hinter der bisher zulässigen Versiegelung im 
Gewerbegebiet zurückbleibt.  

Planungserf ordernis  

Diese Bauleitplanung wird aufgestellt, weil die Stadt Rinteln zur Deckung des Wohnbedarfs, 
insbesondere der älter werdenden Bevölkerung und der betreuungsbedürftigen Bevölkerung, 
die in der Gemeinschaft ihren Lebensmittelpunkt sehen, beitragen wil l. Die hier in Rede 
stehende Bauleitplanung schafft die planungsrechtlichen Grundlagen für die Realisierung und 
Deckung dieser Wohnbedürfnisse. Hierdurch sollen die Auswirkungen des demographischen 
Wandels durch die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung 
bedarfsgerechter Wohnformen berücksichtigt werden.  

Das Aufstellungsverfahren erfolgt entsprechend den verfahrensrechtlichen Anforderungen 
des Baugesetzbuches. Gem. § 1 Abs. 3 BauGB haben Gemeinden Bauleitpläne aufzustellen, 
sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung und Ordnung erforderlich ist. Die 
Aufstellung der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 ist erforderlich, da der zukünftige 
Baulandbedarf, der durch die Anfrage auf die Realisierung eines Seniorenwohn- und 
-pflegeheimes ableitbar ist, nicht in dem erforderlichen U mfang auf anderen innenstadtnahen 
Flächen gedeckt werden kann.  

Mit der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 werden die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Deckung des auf die Stadt Rinteln abzielenden Wohnbedarfs 
geschaffen. Die Anforderungen des demographischen Wandels sind auch im Stadtgebiet 
Rinteln erkennbar und bedürfen, wie in diesem Fall, einer lokalen Bedarfsdeckung. Die Stadt 
Rinteln macht von diesem städtebaulichen Ordnungsbedürfnis durch Bauleitplanung 
Gebrauch, da der Wohnbedarf faktisch durch die Bevölkerungszusammensetzung und durch 
statistische Rahmenbedingungen und Prognosen erkennbar ist.  

Erforderlich im Sinne dieser Vorschrift ist eine bauleitplanerische Regelung dann, wenn sie 
dazu dient, Entwicklungen, die sich bereits vollziehen, in geordnete Bahnen zu lenken, sowie 
dann, wenn die Gemeinde (Stadt) die planerischen Voraussetzungen schafft, es zu 
ermöglichen, einer Bedarfslage gerecht zu werden, die sie für gegeben erachtet. Die 
Gemeinde (Stadt) darf bauleitplanerisch auf einen konkreten Bauwunsch reagieren, indem 
sie ein diesem Bauwunsch entsprechendes positives Konzept entwickelt und die planerischen 
Voraussetzungen dafür schafft. Erforderlich im Sinne des § 1 Abs. 3 BauGB ist eine daraufhin 
eingeleitete Planung indes nur dann, wenn sich das Planungsvorhaben nicht darin erschöpft, 
die Interessen des Investors durchzusetzen, sondern zumindest auch ein öffentliches 
Interesse für das Planvorhaben reklamieren kann (vgl. Senatsurteil v. 24.3.2003 ï
 1 KN 3206/01 -Lüneburg). Das öffentliche Interesse wurde bereits in Bezug auf die 
zukünftig zu erwartenden Anforderungen an die soziale Vorsorge im Sinne der 
Berücksichtigung angemessener Wohnformen mit Möglichkeit der Inanspruchnahme von 
Betreuungsleistungen dokumentiert. 
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Aufgrund der Aufgabe der bisher im Plangebiet ansässigen gewerblichen Nutzung 
(Zimmereibetrieb) ist eine Folgenutzung der betroffenen Flächen nur möglich, wenn der 
Bebauungsplan hinsichtlich der Art der baulichen Nutzung sowie der Maße der baulichen 
Nutzung geändert wird. Dies ist erforderlich, da das bisher festgesetzte Gewerbegebiet in der 
unmittelbaren Nachbarschaft zu Wohnsiedlungsbereichen einen Nutzungskonflikt darstellt, 
der eine gewerbliche Folgenutzung nicht oder nur sehr eingeschränkt zulassen würde. Der 
Bebauungsplan Nr. 12 ist zu ändern, um den Anforderungen einer geordneten 
städtebaulichen Entwicklung, die sich im Übrigen auch bereits aus den Darstellungen des 
wirksamen Flächennutzungsplanes ergeben (Wohnbauflächen), Rechnung zu tragen. Die 
städtebauliche Ordnung soll durch eine sich an den umgebenden Wohnsiedlungsbereichen 
orientierende Art der baulichen Nutzung sowie eine an einer städtebaulich maßvollen 
baulichen Dichte ausgerichtete Bebauung gesichert werden.  

5 Inhalt des Bebauung splanes  

5.1  Art der baulichen Nutzung  

Innerhalb der 1. Änderung des Bebauungsplanes wird auf der Grundlage der im wirksamen 
Flächennutzungsplan dargestellten Wohnbauflächen und in Anlehnung an die in der 
Umgebung vorhandenen Wohnsiedlungsgebiete das bislang festgesetzte Gewerbegebiet (§ 8 
BauNVO) und Reine Wohngebiet (§ 3 BauNVO) in ein Allgemeines Wohngebiet gem. § 4 
BauNVO für die nördlich der Dauestraße und westlich der Graf-Adolf-Straße gelegenen 
Grundstücksflächen geändert.  

Der Siedlungsabschnitt soll sich aufgrund der im Norden und Osten unmittelbar 
angrenzenden Wohnsiedlungsbereiche hinsichtlich der Nutzungsstruktur in den bestehenden 
und gewachsenen Siedlungsbereich einfügen. Die der Versorgung des Gebietes dienenden 
Läden, Schank- und Speisewirtschaften als auch die nicht störenden und für WA-Gebiete 
typischen Handwerksbetriebe sollen jedoch ebenso wie Anlagen für kirchliche, kulturelle, 
soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke grundsätzlich als im WA-Gebiet allgemein 
zulässige Nutzungen ermöglicht werden. Eine andere als die gewählte Art der baulichen 
Nutzung ist nicht sinnvoll, da  diese nicht mit den Darstellungen des FNPs und auch nicht mit 
der die unmittelbare Umgebung des Plangebietes prägenden Art (Wohnen) vereinbar wäre. 

Da primär der lokal erkennbare Wohnbaulandbedarf gedeckt werden soll, werden im WA-
Gebiet gem. § 1 Abs. 6 BauNVO i.V.m. § 4 Abs. 3 BauNVO Nutzungen, die das vorhandene 
und zukünftige Wohnen potentiell etwa durch erhöhtes Verkehrsaufkommen stören könnten 
(sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, Betriebe des Beherbergungsgewerbes) nur 
ausnahmsweise zugelassen. Da parallel zu der hier in Rede stehenden 1. Änderung des 
Bebauungsplanes Nr. 12 die Planung eines Seniorenwohn- und -pflegeheimes bekannt ist 
und darin auch die typischerweise für die Funktionsfähigkeit einer derartigen Einrichtung 
erforderlichen Pflege- und Betreuungseinrichtungen einen untergeordneten Raum einnehmen 
und diese Nutzungen dem Grunde nach als sonstiger nicht störender Gewerbebetrieb 
anzusehen sind, ist in den Bebauungsplan die ausnahmsweise zulässige Nutzung 
aufgenommen worden. Gleiches gilt für die Nutzungsart Beherbergungsbetrieb, die im 
Zusammenhang mit dem konkret geplanten Vorhaben ebenfalls als ausnahmsweise zulässige 
Nutzung einbezogen wird, um den in einem Seniorenwohn- und -pflegeheim temporär 
entstehenden Übernachtungsbedarf, etwa von Familienangehörigen, grundsätzlich zu 
ermöglichen.  

Diese Nutzungen stellen sich für das Wohnen in einem Allgemeinen Wohngebiet als nicht 
störend dar. Grundsätzlich stellen Beherbergungsbetriebe eine sinnvolle Ergänzung der 
Nutzungsstrukturen dar, weil s ie Möglichkeiten der Übernachtung auch im Sinne der 
Förderung des Fremdenverkehrs des Ortes und der Region eröffnen. Auch die 
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ausnahmsweise zulªssige Nutzung Ăsonstiger nicht stºrender Gewerbebetriebeñ stellt dem 
Grunde nach auf eine Nutzung ab, die grundsätzlich mit der Hauptnutzung Wohnen, auch in 
der Nachbarschaft, vereinbar ist. Hierbei kann es sich einerseits um eine Nutzung im 
Zusammenhang mit der Betreuung des im Gebiet vorgesehenen Seniorenwohn- und 
-pflegeheimes oder um einen selbständigen Betrieb handeln.  

Die v.g. Nutzungen können nach den Festsetzungen der 1. Änderung des Bebauungsplanes 
dann zugelassen werden, wenn diese mit der Charakteristik und dem Schutzanspruch des 
WA-Gebietes vereinbar sind. Hierbei richtet sich die Zulässigkeit nach dem mit einem 
konkreten Vorhaben verbundenen Konfliktpotential, das die im jeweiligen Umfeld 
anzutreffende Wohnqualität beeinträchtigen kann. Aussagen über die konkrete Zulässigkeit 
bzw. ausnahmsweise Zulässigkeit der Betriebe des Beherbergungsgewerbes und nicht 
störender Gewerbebetriebe können jedoch erst auf der Grundlage der konkreten 
Vorhabenplanung getroffen werden, da erst dann Art und Umfang hinreichend genug 
feststehen und hinsichtlich der Wirkungen auf die benachbarten Wohnstrukturen beurteilt 
werden können. Ob die Vereinbarkeit dieser Nutzungen im Einzelfall gegeben ist, wird daher 
nicht auf der Ebene des Bebauungsplanes, sondern erst auf der Ebene der konkreten 
Vorhabenplanung im Baugenehmigungsverfahren geprüft. Ggf. sind auf Anforderung der 
Bauaufsichtsbehörde dafür entsprechende Nachweise zu erbringen.  

Zur Gewährleistung einer mit dem bestehenden Wohnumfeld zu vereinbarenden 
Nutzungsstruktur werden jedoch Nutzungen und Einrichtungen (Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen, Anlagen für Verwaltungen) ausgeschlossen, die dazu geeignet sind, die 
benachbarten Wohnnutzungen und die in diesem Bereich neu hinzukommenden 
Wohnnutzungen durch betriebsbedingte Verkehrsaufkommen (An- und Abfahrten) und 
dadurch die Wohnqualität potenziell erheblich zu beeinträchtigen und die sich aufgrund ihrer 
Flächeninanspruchnahme nicht mit dem städtebaulichen Ziel der Deckung des 
Baulandbedarfes vereinbaren lassen. Für diese Nutzungen sind innerhalb des 
Kernstadtbereiches Rinteln ausreichend Alternativstandorte vorhanden. 

Der Ausschluss der Nutzungen erfolgt auf der Grundlage des § 1 Abs. 6 i. V. m. § 4 Abs. 3 
BauNVO. 

§ 1  Art der baulichen Nutzung ï All gemeines Wohnge biet  
 (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; § 4 BauNVO) 

(1) Innerhalb des festgesetzten Allgemeinen Wohngebietes (WA) sind nachfolgend aufgeführte 
Nutzungen gem. § 4 Abs. 2 BauNVO allgemein zulässig: 

1. Wohngebäude, 
2. die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und Speisewirtschaften sowie 

nicht störende Handwerksbetriebe, 
3. Anlagen für k irchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. 

(2) Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete (WA) können gem. § 4 Abs. 3 BauNVO 
nachfolgend aufgeführte Nutzungen ausnahmsweise zugelassen werden: 

1. Betriebe des Beherbergungsgewerbes, 
2. sonstige nicht störende Gewerbebetriebe, 

(3) Innerhalb der festgesetzten Allgemeinen Wohngebiete (WA) werden gem. § 4 Abs. 3 i.V.m. § 1 
Abs. 6 BauNVO nachfolgend aufgeführte Nutzungen ausgeschlossen: 

1. Anlagen für Verwaltungen, 
2. Gartenbaubetriebe, 
3. Tankstellen. 
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Innerhalb des WA-Gebietes ist die Realisierung eines Seniorenwohn- und -pflegeheimes 
geplant, das die nachfolgenden Nutzungen aufweisen soll. Diese werden an dieser Stelle 
nachrichtlich dargestellt, da es sich um einen Belang der konkreten Vorhabenplanung 
handelt. Da der Konkretheitsgrad jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt bereits gegeben ist, 
wird auf diesen Sachverhalt kurz eingegangen. Die Inhalte  der konkreten Vorhabenplanung 
sind jedoch nicht Gegenstand der 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 12 und k önnen sich 
im weiteren Verfahren noch ändern.  

Im Plangebiet konkret geplante Vorhaben 

Das konkret geplante Alten- und Pflegeheim soll sowohl für Menschen zur Verfügung stehen, 
die aufgrund ihres Alters eine Betreuung benötigen als auch für jüngere Patienten, die auf 
eine Pflegekraft und die entsprechende (medizinische) Versorgung angewiesen sind. In der 
Einrichtung sollen eine vollstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege möglich 
sein.  

Das Alten- und Pflegeheim soll für 124 Personen Wohnraum bieten. Für die Bewohner stehen 
100 Einzelzimmer sowie zwei Wohngruppen für 12 Personen zur Verfügung.  

Im Erdgeschoss werden die Wohngruppen eingerichtet. Zudem sollen hier zwei 
Aufenthaltsräume entstehen sowie der Speisesaal, die Küche, Umkleiden für Bedienstete, 
Technikräume und die Verwaltung. 

In dem erst en und zweiten Obergeschoss sind ausschließlich jeweils 50 Einzelzimmer mit 
zwei gemeinschaftlichen Aufenthaltsräumen für Bewohner vorgesehen. 

Bei der Gestaltung jeglicher Räumlichkeiten und Flächenmaße werden die möglichen 
Funktionseinschränkungen sowie der Unterstützungsbedarf der zukünftigen Bewohner 
beachtet. 

Der Arbeitsschutz der in der Pflege, Hauswirtschaft, Küche und Verwaltung angestellten 
Personen und die sicherheitstechnische Betreuung sowie die Funktion des 
Brandschutzbeauftragten wird durch einen Mitarbeiter des TÜV Nord abgedeckt. 

Auf die nachfolgende Plandarstellung (siehe S. 22) des gegenwärtigen Planungsstandes wird 
hingewiesen. Diese ist jedoch nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

5.2  Maße der baulichen Nutzun g/ Bauweise  

ü Grundflächenzahl (GRZ)   

Die GRZ wird entsprechend § 17 BauNVO mit 0,4 festgesetzt, was für zentral gelegene 
Wohnsiedlungsbereiche typisch und im Sinne des sparsamen und schonenden Umganges mit 
Grund und Boden auch erforderlich ist und sich im Übrigen mit den Anforderungen der 
Baunutzungsverordnung bzgl. der festgesetzten WA-Gebiete deckt. Mit Blick auf den 
rechtsverbindlichen Bebauungsplan Nr. 12, der für das Gewerbegebiet an gleicher Stelle eine 
GRZ von 0,8 festsetzt, stellt die nunmehr festgesetzte GRZ von 0,4 auch unter 
Berücksichtigung der gem. § 19 Abs. 4 BauNVO zulässigen Überschreitung um 50% durch 
Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten sowie Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO eine 
Verringerung der Beeinträchtigungen durch Überbauung und damit eine Reduzierung der 
Eingriffe in das Schutzgut Boden dar. Die gewählte Grundflächenzahl entspricht der in der 
Umgebung bereits realisierten Bebauungsdichte. 

Eine Überschreitung der Grundflächenzahl durch Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten 
oder Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO ist gem. § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer 
Grundflächenzahl von 0,7 zulässig, um eine ausreichende Anzahl an Stellplatzflächen für 
Anwohner und Besucher zu ermöglichen, sodass den Anforderungen des ruhenden Verkehrs 
in Folge der Innenentwicklung und der De ckung des Wohnbedarfs Rechnung getragen 
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werden kann und um zu einer Entlastung der angrenzenden Straßenräume hinsichtlich des 
Parkdruckes beitragen zu können. In diesem Fall ist die Überschreitung der Grundflächenzahl 
für Nebenanlagen, Garagen und Stellplatzflächen sowie deren Zufahrten bis zur einer 
Gesamtversiegelung von 70 % (GRZ 0,7) zulässig. Um den Anforderungen des Schutzgutes 
Boden Rechnung zu tragen, ist eine über die sonst allgemein zulässige Überschreitung von 
50 % der GRZ hinausgehende Flächenversiegelung bis insgesamt 70 % nur dann zulässig, 
wenn die damit verbundenen Flächenversiegelungen mit einem Abflussbeiwert von 0,6 
ausgeführt werden. 

§ 3  Überschreitung d er Grundflächenzahl  
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und § 19 Abs. 4 BauNVO) 

Die im Bebauungsplan festgesetzte Grundflächenzahl von 0,4 kann innerhalb des 
festgesetzten WA-Gebietes bei Vorhaben gem. § 19 Abs. 4 Nr. 1 und 2 BauNVO 
ausnahmsweise bis zu einer Grundflächenzahl von 0,7 überschritten werden, wenn di e 
Flächenbefestigungen (Zufahrten und Stellplätze) mit einem Abflussbeiwert von max. 0,6 
hergestellt werden. 

 

Auf die Festsetzung der Anzahl der Vollgeschosse wird zu Gunsten der individuellen 
Gestaltung der geplanten Wohnbebauung und zu Gunsten der Festsetzung der Begrenzung 
der Höhe der baulichen Anlagen verzichtet. Mit der Festsetzung der Höhe der baulichen 
Anlagen unterliegt die architektonische Ausformung der hier in Rede stehenden 
Wohnnutzung nicht den Anforderungen der Niedersächsischen Bauordnung in Bezug auf die 
Berücksichtigung von Vollgeschossen. Vielmehr kann durch die Begrenzung der Höhe der 
baulichen Anlagen auf die konkreten Raumanforderungen entsprechend Rücksicht 
genommen werden, ohne im obersten Geschoss bereits die angestrebte bauliche Nutzung 
einschränkende Regelungen vorzugeben. Der städtebaulichen Integration der hinzutretenden 
Gebäude kann durch die Begrenzung der Höhe der baulichen Anlagen konkretisierender 
Rechnung getragen werden.  

ü Begrenzung der Gebäudehöhen  im WA-Gebiet  

Die vorhandene, städtebauliche Situation des Plangebietes ist derart geprägt, dass die in den 
unmittelbar angrenzenden Siedlungsbereichen vorhandenen baulichen Strukturen und die im 
Gebiet baulich Einfluss nehmenden Gebäude für die hinzukommende Bebauung in Bezug auf 
die Höhenentwicklung beachtlich sind. Um eine städtebauliche Integration der 
hinzukommenden baulichen Anlagen zu gewährleisten, ist daher die Begrenzung der 
baulichen Anlagen festgesetzt. Die Höhen werden in der Planzeichnung mit max. 69 m über 
NHN (Normalhöhennull) festgesetzt. Diese Höhen entsprechen realen Höhen von rd. 13 m.  

Die festgesetzte Höhe kann ausnahmsweise für die Errichtung von technischen 
Einrichtungen, die für die zulässige Nutzung erforderlich sind, um maximal 1 m überschritten 
werden, wenn diese Einrichtungen vom öffentlichen Straßenraum abgewandt errichtet 
werden. Der Bezugspunkt für die Ermittlung der o.g.  Höhen ist im B-Plan durch Planzeichen 
festgesetzt. 

§ 2  Begrenzung der Höhen bau licher Anlagen  
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 16 BauNVO) 

(1) Die Höhe der innerhalb des WA -Gebietes errichteten Gebäude ist durch Planzeichen 
festgesetzt (in m üNHN). Als Gebäudehöhe wird der höchste Punkt der Dachhaut, lotrecht zur 
Bezugsebene gemessen, definiert. Die festgesetzte Höhe kann ausnahmsweise für die 
Errichtung von technischen Einrichtungen, die für die zulässige Nutzung erforderlich sind, um 
maximal 1 m überschritten werden, wenn diese Einrichtungen vom öffentlichen Straßenraum 
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abgewandt errichtet werden.  

(2) Der Bezugspunkt für die Ermittlung der o.g. Höhen ist im B-Plan durch Planzeichen festgesetzt. 

ü Abweichende Bauweise  

Auf der Grundlage des vorliegenden und nachfolgend abgebildeten baulichen Konzeptes des 
geplanten Seniorenwohn- und -pflegeheimes wird eine abweichende Bauweise im Sinne der 
offenen Bauweise ohne Begrenzung der Gebäudelänge festgesetzt. Die festgesetzten 
Baugrenzen geben die max. Länge des Gebäudes vor.  

Abb.: Lage plan des Senior enwohn - und ïpflegeheimes (Entwurf, Ingenieurbüro Wehmeyer 
PartG mbB, Bückeburg, Stand: 06.11 .2019)  

 

Die Art der baulichen Nutzung erfordert eine den funktional betrieblichen Erfordernissen 
folgenden bauliche Ausformung und Anordnung von Wohnräumen, Sozial- und 
Aufenthaltsräumen sowie sonstigen Räumen. Diese Bauweise ist auch erforderlich, um die 
besonderen Anforderungen des betreuten Wohnens an ein barrierefreies und hinsichtlich der 
Bereitstellung von Wohnraum auch ausreichend dimensioniertes Gebäude zu gewährleisten 
und um neben den Wohnräumen auch die erforderlichen Sozial- und Kommunikationsräume 
sowie Büros für Mitarbeiter realisieren zu können. 

§ 4 Abweichende Bauweise (gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 

Für das WA -Gebiet gilt eine abweichende Bauweise im Sinne der offenen Bauweise ohne 
Begrenzung der Gebäudelänge. 

 
Diese Maße der baulichen Nutzung sowie die Bauweise und Begrenzung der Höhe der 
baulichen Anlagen gewährleisten in ihrer Gesamtheit eine der zentralen Lage des 
Plangebietes angemessene bauliche Verdichtung und lassen hinreichend individuellen 
Gestaltungsspielraum für die Realisierung der jeweiligen individuellen altersgerechten 
Wohnbedürfnisse. Diese Festsetzungen tragen dem Grundsatz Rechnung, mit Grund und 
Boden sparsam und schonend umzugehen. Ferner wird durch eine entsprechende bauliche 
Ausnutzung ein Beitrag zur kosten-, flächen- und energiesparenden Bauweise geleistet. Der 
Bebauungsplan setzt hier jedoch nur den städtebaulichen Rahmen.  


































































































































